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 Berlin Brandenburg Sachsen Sachsen-Anhalt Mecklenburg-Vorpom-
mern 

Viertes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 22. April 2021:  
Überschreitet ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen eine Inzidenz von 100, gelten dort ab dem übernächsten Tag u.a.: 

- Maximal 30 Personen bei Trauerfeiern und Beisetzungen   
- Ein Haushalt darf eine weitere Person treffen (drinnen und draußen) 

- Landesregierungen dürfen die bundeseinheitlichen Maßnahmen verschärfen. 

Rechtsgrundlage Verordnung über erfor-
derliche Maßnahmen 
zum Schutz der Bevöl-
kerung vor Infektionen 
mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 (SARS-
CoV-2-Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung 
– InfSchMV), vom 27. 
April 2021 

Siebte Verordnung über 
befristete Eindämmungs-
maßnahmen aufgrund 
des SARS-CoV-2-Virus 
und COVID-19 im Land 
Brandenburg (Siebte 
SARS-CoV-2-Eindäm-
mungsverordnung – 7. 
SARS-CoV-2-EindV) Än-
derung vom 
23. April 2021;  

Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums für Sozia-
les und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zum Schutz 
vor dem Coronavirus SARS-
CoV-2 und COVID-19 
(Sächsische Corona-Schutz-
Verordnung – Säch-
sCoronaSchVO), vom 29. 
März 2021 in der Fassung 
vom 16. April 2021 

Elfte Verordnung über 
Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Ausbreitung des 
neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 (Elfte SARS-
CoV-2-Eindämungsverord-
nung -11. SARS-CoV-2-
EindV) vom 16. April 2021 

Corona-Landesverord-
nung Mecklenburg-Vor-
pommern, vom 
28.11.2020- Gesamtaus-
gabe in der Gültigkeit 
vom 23. April 2021 
 
 
 

Fundstelle https://www.ber-
lin.de/corona/massnah-
men/verordnung/   
 

https://bravors.branden-
burg.de/verordnun-
gen/7__sars_cov_2_ei
ndv 
 

https://www.coronavi-
rus.sachsen.de/amtliche-
bekanntmachungen.html#a-
8959 

https://coronavirus.sach-
sen-anhalt.de/amtliche-in-
formationen/ 
 

https://www.regierung-
mv.de/corona/ 
 

Geltungsdauer Bis Ablauf 16.05.2021 Bis Ablauf 16.05.2021 Bis Ablauf 11.05.2021 Bis Ablauf 09.05.2021 Bis Ablauf 22.05.2021 

Bestattungen und 
Trauerfeiern 

- innen: maximal 20 Per-
sonen 
- außen: maximal 50 
Personen (aber Inzi-
denzwert!) 
- aber Begrenzung der 
absoluten Höchstgrenze 

- keine Personenober-
grenze (aber Inzidenz-
wert!) 
- aber Begrenzung der 
absoluten Höchstgrenze 
durch Pflicht zur Einhal-
tung des Mindestabstan-
des 

- Personenobergrenze von 
10 bis max. 20 Personen. Bei 
mehr als zehn Personen 
müssen alle Teilnehmenden 
einen negativen Selbsttest 
nachweisen. (aber Inzidenz-
wert!) 
 

- engster Familien- und 
Freundeskreis, zzgl. Erfor-
derliches Personal 
- Pflicht zum Tragen der 
Mund-Nase-Bedeckung 
 

- Personenobergrenze 
von 30 (exklusive Kinder 
unter 14 Jahren, aus an-
gehörigem Haushalt) 
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durch Pflicht zur Einhal-
tung des Mindestabstan-
des 
- tragen einer medizini-
schen Mund-Nasenbe-
deckung 
 

- tragen einer medizini-
schen Mund-Nasenbe-
deckung 
 

- Pflicht zum Tragen der 
Mund-Nase-Bedeckung in 
der Kapelle 
- Mindestabstand von 1,5 m 
muss eingehalten werden 
 

Anwesenheitsliste Ja: Vor- und Familien-
name, Tel.-Nr., Wohnbe-
zirk, Anschrift oder E-
Mail-Adresse, Anwesen-
heitszeit 
- Personen mit offen-
sichtlich falschen Anga-
ben sind der Veranstal-
tung zu verweisen 
-Aufbewahrung 4 Wo-
chen 

Ja: Vor- und Familien-
name, Tel.-Nr. oder E-
Mail-Adresse, Datum 
und Zeitraum des Auf-
enthalts 
- Die oder der Verant-
wortliche hat die Anga-
ben auf Plausibilität zu 
kontrollieren sowie si-
cherzustellen, dass eine 
Kenntnisnahme der er-
fassten Daten durch Un-
befugte ausgeschlossen 
ist. 

Ja: Name, Tel.-Nr. oder E-
Mail-Adresse, Postleitzahl 
und Zeitraum und Ort des 
Besuchs 
Aufbewahrung 4 Wochen 
 

Ja: Vor- und Familienname, 
Anschrift, Zeitraum und Ort 
des Aufenthalts 
Aufbewahrung 4 Wochen 
 

Ja: Vor- und Familien-
name, Anschrift, Tel.-Nr., 
Datum, Uhrzeit (Aus-
schluss von Veranstal-
tung bei Verweigerung) 
Aufbewahrung 4 Wochen 
 

Hygienemaßnah-
men 

- individuelles Schutz- 
und Hygienekonzept er-
forderlich  
- tragen einer FFP-2-
Maske bei Publikums-
kontakt in geschlosse-
nen Räumen 
- Empfehlungen Robert-
Koch-Institut beachten 
- Einhaltung Mindestab-
stand 1,5 m (außer: aus-
reichender Infektions-
schutz ist gewährleistet) 
- Steuerung Zutritt, Ver-
meidung von Warte-
schlagen;  Belüftung; 

- Hygienekonzept erfor-
derlich  
- Sicherstellung des Ab-
standsgebotes von 1,5m 
- Steuerung und Be-
schränkung des Zutritts 
von Personen 
- tragen einer medizini-
schen Mund-Nasenbe-
deckung 
- Anwesenheitsnachweis 
zum Zwecke der Kon-
taktverfolgung 
- regelmäßige Belüftung 

- Hygienekonzept erforderlich 
- gemäß der Empfehlungen 
des RKI 
- Verantwortlicher muss be-
nannt sein 
- Hinweisschilder für Hygie-
nemaßnahmen 
- Belüftung 
- verantwortliche Person für 
Hygienemaßnahmen ist zu 
benennen 
- Abstandsgebot von 1,5 m 
- tragen einer medizinischen 
Mund-Nasenbedeckung 
 

- Hygienekonzept erforder-
lich, Verantwortliche zu be-
nennen 
- Empfehlungen Robert-
Koch-Institut beachten 
- Sicherstellung des Ab-
standsgebotes von 1,5 m 
durch Freihalten von Plät-
zen oder Abstandsmarkie-
rungen 
- verstärktes Reinigungs- 
und Desinfektionsregime 
einschließlich Belüftung 
- Vermeidung von Warte-
schlangen 

- Einrichtungsbezogenes 
Hygiene- und Sicher-
heitskonzept erforderlich 
- Konzept zur Verringe-
rung der Aerosolbelas-
tung erforderlich 
- Sicherstellung von Min-
destabstand von 1,5 m 
- tragen einer medizini-
schen Mund-Nasenbede-
ckung 
 
 



- Sicherstellung der Kon-
taktnachverfolgung 
- Gut sichtbare Aus-
hänge zu Abstands- und 
Hygieneregeln 
- Tragen der Mund-
Nase-Bedeckung auch 
im Freien, wenn Min-
destabstand nicht einzu-
halten ist 

- Information über Ab-
stands- und Schutzmaß-
nahmen durch Aushänge 

Individuelle Grab-
besuche 

Zulässig mit Angehöri-
gen eines weiteren 
Haushaltes; es gilt eine 
Personenobergrenze 
von höchstens fünf zeit-
gleich anwesenden Per-
sonen, wobei deren Kin-
der bis zur Vollendung 
des 14. Lebensjahres 
nicht mitgezählt werden. 

Zulässig nur mit Perso-
nen eines weiteren 
Haushalts, insgesamt je-
doch mit höchstens fünf 
Personen; Kinder bis 
zum vollendeten 14. Le-
bensjahr bleiben bei der 
Berechnung der Perso-
nenzahl unberücksich-
tigt. 

Zulässig nur mit Personen ei-
nes weiteren Haushalts, ins-
gesamt jedoch mit höchstens 
fünf Personen; Kinder unter 
15 bleiben bei der Berech-
nung der Personenzahl un-
berücksichtigt. 

Zulässig nur mit Personen 
eines weiteren Haushalts, 
insgesamt jedoch mit 
höchstens fünf Personen; 
Kinder bis zum vollendeten 
14. Lebensjahr bleiben bei 
der Berechnung der Perso-
nenzahl unberücksichtigt, 
sofern diese einem der 
Haushalte angehören. 

Zulässig nur mit Perso-
nen eines weiteren 
Haushalts, insgesamt je-
doch mit höchstens fünf 
Personen; Kinder bis 
zum vollendeten 14. Le-
bensjahr bleiben bei der 
Berechnung der Perso-
nenzahl unberücksichtigt, 
sofern diese einem der 
Haushalte angehören. 

Sonstiges Gemeindegesang nur im 
Freien 
 
Jede Person ist ange-
halten, sich vor einer pri-
vaten oder anderen Ver-
anstaltung mittels Point-
of-Care (PoC)-Antigen-
Schnelltests, einschließ-
lich solcher zur Selbst-
anwendung, über das 
Nichtvorliegen einer In-
fektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 zu 
vergewissern 

Gemeindegesang nur im 
Freien 
 
Ermöglichen, dass sich 
alle Beschäftigten einmal 
pro Woche einer Tes-
tung unterziehen kön-
nen. 
Andere Regelungen. 
gem. Inzidenzzahlen: 
https://kkm.branden-
burg.de/kkm/de/corona/f
allzahlen-land-branden-
burg/ 
 

Gemeindegesang nur im 
Freien 
 
Testpflicht: Analog zu Berlin 
 
 
 
 
Andere Regelungen gemäß 
Inzidenzzahlen: 
https://www.coronavi-
rus.sachsen.de/infektionsfa-
elle-in-sachsen-4151.html 
 

Gesang bei Mindestab-
stand von 2 m zulässig 
 
 
 
 
 
 
Andere Regelungen gemäß 
Inzidenzzahlen: 
https://ms.sachsen-an-
halt.de/themen/gesund-
heit/aktuell/coronavirus/7-
tage-inzidenz/ 
 

Gemeindegesang unter-
sagt 
 
 
 
 
 
 
Andere Regelungen ge-
mäß 
Inzidenzzahlen: 
https://coronamap-
mv.de/ 
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